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Abgrenzung Arbeitnehmerüberlassung - Werkvertrag

BAG v. 13.3.2013, 
5 AZR 954/11

„Gegenstand eines Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder
Veränderung einer Sache als auch ein anderer durch Arbeit oder
Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein (§ 631 Abs. 2 BGB). Fehlt es an
einem vertraglich festgelegten abgrenzbaren, dem Auftragnehmer als eigene
Leistung zurechenbaren und abnahmefähigen Werk, kommt ein Werkvertrag
kaum in Betracht, weil der "Auftraggeber" dann durch weitere Weisungen den
Gegenstand der vom "Auftragnehmer" zu erbringenden Leistung erst
bestimmen und damit Arbeit und Einsatz erst bindend organisieren muss.“

BAG v. 15.4.2014, 
3 AZR 395/11

BAG v. 25.9.2013,
10 AZR 282/12
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Ein Blick voraus: Vorhaben der Koalition

Missbrauch von Werkvertragsgestaltungen verhindern

„Rechtswidrige Vertragskonstruktionen bei Werkverträgen zulasten von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern müssen verhindert werden. Dafür ist es erforderlich, die Prüftätigkeit der
Kontroll- und Prüfinstanzen bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zu konzentrieren,
organisatorisch effektiver zu gestalten, zu erleichtern und im ausreichenden Umfang zu
personalisieren, die Informations- und Unterrichtungsrechte des Betriebsrats sicherzustellen, zu
konkretisieren und verdeckte Arbeitnehmerüberlassung zu sanktionieren. Der vermeintliche
Werkunternehmer und sein Auftraggeber dürfen auch bei Vorlage einer Verleiherlaubnis nicht
besser gestellt sein, als derjenige, der unerlaubt Arbeitnehmerüberlassung betreibt. Der
gesetzliche Arbeitsschutz für Werkvertragsarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer muss
sichergestellt werden.
Zur Erleichterung der Prüftätigkeit von Behörden werden die wesentlichen durch die
Rechtsprechung entwickelten Abgrenzungskriterien zwischen ordnungsgemäßen und
missbräuchlichen Fremdpersonaleinsatz gesetzlich niedergelegt.“

 Ziel: Etwas wird als Gesetz kommen (müssen?), aber Ziel ist Festschreibung des Status quo


